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Kreisstadt Bad Salzungen MITTEILUNGSVORLAGE

Der Bürgermeister  

  
Amt / Geschäftszeichen Datum Drucksachen Nr.
Fachdienst Wirtschaft Tourismus und 
Kultur/

10.04.2026 MV/0052/2026

Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren, 
Sport und Kultur

27.04.2026 öffentlich  

 
 

Betreff  
Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des 
Ausschusses für Soziales, Jungend, Senioren, Sport und Kultur

 
Gemäß § 27 Abs. 4 ThürKO wird 1 Vorsitzender und 1 stellvertretender Vorsitzender des 
Ausschusses für Soziales, Jugend, Senioren, Sport und Kultur aus der Mitte des 
Ausschusses gewählt.
 
Die Wahlen werden in geheimer Abstimmung mittels Stimmzettel, Wahlkabine und Wahlurne
durchgeführt. Die wahlberechtigten Ausschussmitglieder sind verpflichtet, ihre Stimmzettel in
der Wahlkabine zu kennzeichnen und entsprechend so zu falten, dass das Wahlgeheimnis 
gewahrt bleibt. Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter werden in 2 voneinander 
unabhängigen Wahlgängen gewählt.
 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten 
erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet zwischen den 
beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmzahlen eine Stichwahl statt, bei der gewählt ist, 
wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.
Ungültig sind leere Stimmzettel, Stimmzettel mit Zusätzen und Stimmzettel, die den Willen 
des Stimmberechtigten nicht zweifelsfrei erkennen lassen.
Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ungültig, so ist die Stichwahl zu wiederholen. Der
Ausschuss kann nach jedem erfolglosen Wahlgang beschließen, die Wahl abzubrechen und 
in derselben oder einer weiteren Sitzung eine erneute Wahl durchzuführen; neue Bewerber 
können nur zu einer Wahl in einer weiteren Sitzung vorgeschlagen werden.
 
Steht nur ein Bewerber zur Wahl, findet bei Nichterreichen der Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Stimmberechtigten im ersten Wahlgang ein zweiter Wahlgang statt, in dem der 
Bewerber gewählt ist, wenn er mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat.
 
 
Anlagenverzeichnis:
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